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  Der Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 

Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die folgende Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Musik-
schule der Stadt Sankt Augustin mit Wirkung vom 01.05.2004. 
 
 

§ 1 
(1)  Die Stadt Sankt Augustin verfolgt mit ihrer Musikschule, einem 

Betrieb gewerblicher Art (BgA) im steuerrechtlichen Sinne,  aus-
schließlich und  unmittelbar  gemeinnützige Zwecke gemäss dem  
Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 
(2)  Zweck der Einrichtung ist die Förderung der musikalischen Bil-

dung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
 
 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Be-
trieb einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrich-
tung in der außerschulischen Musikerziehung. Sie pflegt und 
vermittelt das Kulturgut Musik. Als Angebotsschule führt sie Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene zum Tanzen, Singen und Mu-
sizieren und leistet einen Beitrag zur sozialen Erziehung. Die Mu-
sikschule schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikali-
sche Berufsausbildung. Sie pflegt Tanz-, Sing- und Musikformen 
aus allen Gebieten der Musik und arbeitet eng mit anderen musi-
kalischen und kulturellen Einrichtungen zusammen. 

 
§ 2 

Die Stadt Sankt Augustin ist mit diesem BgA selbstlos tätig. Es werden 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. 
 
 

§ 3 
Mittel des BgA dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Trägerkörperschaft erhält keine Zuwendungen aus Mitteln 
des BgA. Die Gebietskörperschaft erhält bei Auflösung oder Aufheben 
der BgA oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre 
Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sachanlage zu-
rück. 
 
 

§ 4 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des BgA fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
 
§§ 5 – 7 entsprechen unverändert den §§ 1 – 3 der bisher gültigen Sat-
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zung. 
 

§ 8 
Diese Satzung tritt am 01.Mai 2004 in Kraft. Zur gleichen Zeit tritt die 
Satzung vom 01.Januar 2003 außer Kraft.“ 
 
 

 
  einstimmig 

 
 
 
 


